
Diese moralisch-erzieherische Funktion des sozialisti
schen Rechts hat für die sozialistische Strafgesetz
gebung zur Konsequenz, daß sie eben nicht unter dem 
bürgerlich-liberalen Aspekt abgefaßt sein kann, ledig
lich die dem Staate gegenüber seinen Bürgern „erlaub
ten“ Zwangsmaßnahmen und die Bedingungen ihrer 
Anwendung zu fixieren. Sie muß vielmehr das viel 
weitergehende Ziel verfolgen, den Mitgliedern der 
Gesellschaft Anleitung zu sozialistisch-moralischem 
Handeln zu geben. So gesehen, wird das sozialistische 
Strafgesetzbuch zu einem Moralkodex in dem Sinne, 
daß es durch die strafrechtliche Negation gesell
schaftsgefährlichen und zugleich amoralischen Verhal
tens nicht nur zur Vermeidung, sondern zugleich zur 
aktiven Bekämpfung solcher Verhaltensweisen aufruft. 
Es bleibt daher zu prüfen, ob unsere vorgesehenen 
Tatbestände diesen Anforderungen genügen können. 
Wir werden uns nicht darauf beschränken können, daß 
sie die Bestrafung gefährlicher Taten abstrakt juristisch 
ermöglichen, sondern sie müssen zugleich die konkre
ten Widersprüche sichtbar machen, die es zu erkennen 
und zu überwinden gilt. Dies ist keineswegs ein Problem 
des bloßen Einbaus moralisierender Begriffe in die 
Tatbestände, wie etwa „gewissenlos“, „Eigennutz“ oder 
„egoistisch“, als vielmehr der einfachen, aber klaren 
Bezeichnung dessen, was als gesellschaftsgefährliche 
Tat mit welchen strafrechtlichen Mitteln geahndet 
werden soll. Ein Musterbeispiel hierfür sind die Eigen
tumsschutzbestimmungen, hinter deren abstrakter 
Form die Differenziertheit solcher Kriminalitäts
erscheinungen verlorengeht, wie sie z. B. der in märchen-
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hafte Summen gehende Betrug eines Subuntemehmers 
bei sozialistischen Großbauten gegenüber dem strafwür
digen Fall eines Lohn- und Sozialversicherungsbetrugs 
durch fortgesetzte Normenschaukelei oder Arbeitsbum
melei mit Krankenscheintarnung aufweist, und mit 
denen auch unsere differenzierte Politik der Bekämp
fung solcher Erscheinungen prinzipiell verwischt wird 
bzw. durch die Unterscheidung „schwerer“ und „minder
schwerer Fälle“ nur verschwommen angedeutet wird.
In gleicher Weise wird in dem Tatbestand der Trans
portgefährdung der qualitative Unterschied einer fahr
lässig verursachten Eisenbahnkatastrophe mit einer 
Vielzahl Toter gegenüber einem fahrlässig herbeige
führten betrieblichen Grubenunglück mit einem Ver
letzten verwischt. Besonders bedenklich erscheint in 
diesem Zusammenhang, daß in den vorliegenden Vor
schlägen z. B. auch der strafrechtliche Schutz der — 
äußerst widerspruchsvollen, vom Klassenfeind mit be
sonderer Raffiniertheit attackierten — sozialistischen 
Entwicklung auf dem Lande in den Produktionsgenos
senschaften hinter der Abstraktion verschiedener Tat
bestände weitgehend verborgen bleibt und noch keine 
spezifische Regelung erfahren hat.
Wir werden deshalb das bei uns ohne Zweifel noch 
unter der besonderen Last der bürgerlichen Rechts
tradition in Deutschland leidende Verhältnis von Ab
straktion und Konkretheit bei den einzelnen Bestim
mungen des Besonderen Teils nochmals kritisch durch
denken müssen, damit nicht hinter einer wesenlosen 
Abstraktion die Anschaulichkeit und Überzeugungs
kraft des Gesetzes verlorengeht.
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Zur Bedeutung des XXII. Parteitages der KPdSU und des 
14. Plenums der SED für die Strafgesetzgebung der DDR
Bericht über die gemeinsame Tagung der StGB-Grundkommission und der Sektion Strafrecht 
am 21. Dezember 1961

Am 21. Dezember 1961 fand eine gemeinsame Tagung 
der StGB-Grundkommission und der Sektion Sträfrecht 
der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft „Walter Ulbricht“ statt. Ihre Aufgabe war es, die 
Grundlinie der vorliegenden Arbeitsergebnisse unter 
dem Blickpunkt des XXII. Parteitages der KPdSU 
und der vom 14. Plenum des Zentralkomitees der SED 
gestellten Aufgaben zu überprüfen.
Die in der Strafgesetzgebung grundsätzlich noch zu 
klärenden wichtigsten Fragen, z. B. das Strafensystem, 
waren zuvor in Arbeitsgruppen untersucht und beraten 
worden. Die Arbeitsergebnisse dieser Kollektive, in 
denen ebenfalls Wissenschaftler und Praktiker gemein
sam arbeiteten, wurden in dem die Tagung einleiten
den Referat weitgehend berücksichtigt und im übrigen 
in ausführlichen Beiträgen zur Diskussion gestellt, so 
daß sie eine gute Grundlage für die Beratung bildeten. 
Ein Ergebnis kollektiver Arbeit war auch das zu Be
ginn der Tagung von Prof. Dr. R e n n e b e r g  (Deut
sche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
„Walter Ulbricht“) gehaltene grundlegende Referat1. 
Ebenso wie die Vorbereitung dieser gemeinsamen Ar
beitstagung ist auch ihre Durchführung insgesamt 
positiv einzuschätzen. Die Diskussion litt allerdings 
teilweise darunter, daß die in Vorbereitung der Tagung

l Die zum Abdruck überarbeitete Fassung dieses Referats vgl. 
auf S. 76 ff. dieses Heftes.
erarbeiteten Hauptthesen den Teilnehmern vor Beginn 
der Sitzung nicht bekannt waren.

Wie der Stellvertreter des Ministers der Justiz, K a u 1 - 
f e r s c h , in seinen einleitenden Bemerkungen hervor
hob, bestand der Zweck der Tagung insbesondere 
darin, den Gesetzgebungsunterkommissionen bei der 
Auswertung der Dokumente des XXII. Parteitages und 
des 14. Plenums eine einheitliche Orientierung zu geben 
und ihre Aufmerksamkeit auf die Untersuchung der 
Hauptfragen zu lenken.
Diesem Grundanliegen der Tagung wurde das ein
leitende Referat voll gerecht. Es behandelte auf der 
Grundlage des 14. Plenums und des XXII. Parteitages 
solch wichtige und komplizierte Fragen wie den sozia
len Inhalt der Gesellschaftsgefährlichkeit in den ver
schiedenen Phasen der Entwicklung zum Kommunis
mus, das Wesen der Asozialität und die Abhängigkeit 
der Form und des Inhalts ihrer Bekämpfung vom er
reichten Entwicklungsstand, die konkreten historischen 
Grundlagen und Bedingungen der Kriminalität in der 
DDR und die Notwendigkeit einer differenzierten Ein
schätzung und eines differenzierten Einsatzes der zu 
ihrer Einschränkung und Überwindung berufenen 
gesellschaftlichen Kräfte, das Verhältnis von Abstrak
tion und Konkretheit bei der Fassung der Tatbestände 
und Probleme des Strafensystems.
Durch die weiterführende theoretische Behandlung 
dieser Fragen war das Referat ein Beitrag zur weiteren 
Klärung der gesellschaftlichen Rolle des sozialistischen 
Strafrechts und eine gute Grundlage für die weitere
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